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Erwägungen

E. 1
Die Parteien stehen sich seit 1. September 2011 in einem Scheidungsver- fahren gegenüber
(Urk. 5/1). Im letzten Sommer konnten die vom Kläger, Mass- nahmekläger und
Berufungsbeklagten (nachfolgend Kläger) mit dem gemein-

- 9 - samen Sohn C._____ vom 21. Juli bis 3. August 2014 geplanten Ferien nicht
stattfinden, da die Beklagte, Massnahmebeklagte und Berufungsklägerin (nach- folgend
Beklagte) wegen geltend gemachten Rückenschmerzen reiseunfähig war und mit C._____
nicht rechtzeitig von ihrem Aufenthalt in D._____ zurückkehren konnte. In der Folge stellte
der Kläger mit Eingabe vom 15. August 2014 ein Be- gehren um Erlass von vorsorglichen
(Kindesschutz-)Massnahmen (Urk. 5/300). Über den detaillierten Verlauf des Verfahrens
gibt der angefochtene Entscheid Auskunft (Urk. 5/408 S. 5 f.). Am 24. Februar 2015 fällte
die Vorinstanz den oben aufgeführten Massnahmeentscheid (Urk. 5/408 = Urk. 2).

E. 2
Dagegen erhob die Beklagte fristgerecht Berufung mit den eingangs auf- geführten
Anträgen (Urk. 1). Der Kläger beantwortete die Berufung am 15. Mai 2015 (Urk. 10). Die
Berufungsantwort des Verfahrensbeteiligten datiert ebenfalls vom 15. Mai 2015 (Urk. 9).
Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 5/1-458). Mit Eingabe vom 10.
August 2015 teilte die bisherige Vertreterin der Beklagten mit, dass sie deren Interessen
nicht mehr vertrete (Urk. 18).

E. 3
Somit ist zunächst zu prüfen, ob der Vorfall im Jahre 2014 als Kindes- wohlgefährdung zu
werten ist, und falls dies zu bejahen ist, ob die dagegen ange- ordneten
Kindesschutzmassnahmen notwendig, geeignet und verhältnismässig sind.

E. 3.1
Es ist unbestritten, dass der Kläger die Beklagte fast ein Jahr im Voraus über seine mit
C._____ geplanten Ferien im Sommer 2014, nämlich vom 21. Juli 2014 bis zum 3. August
2014, informierte (Prot. VI S. 131; Urk. 5/381 S. 10). Un- bestritten ist ebenso, dass diese
Ferien vollständig ausfielen, da die Beklagte mit C._____ zu diesem Zeitpunkt noch in
D._____ war und erst am 12. August 2014

- 11 - in die Schweiz zurückkehrte (Urk. 5/300 S. 7 ff.; Urk. 5/381 S. 4 ff.; Urk. 5/383 S. 2
ff.; Urk. 1 S. 9). Dass C._____ vom 13. bis 17. August 2014 einige Ferientage mit dem
Kläger verbrachte, ersetzt auch nach Ansicht der Beklagten diese Som- merferien nicht
(Urk. 1 S. 9). Sie vertritt jedoch die Meinung, dass der Vorfall vom Sommer 2014 und die
damit verbundene Kürzung der Ferien der erste und einzi- ge Vorfall seit der Trennung der
Parteien im Jahre 2009 gewesen sei, der einzig wegen eines familiären Notfalls passiert sei,



da ihre Mutter schwer erkrankt sei. Danach sei sie wegen starken Rückenschmerzen nicht in
der Lage gewesen, rechtzeitig in die Schweiz zurückzukehren (Urk. 1 S. 7). Im Übrigen
werde der Kontakt zwischen Vater und Sohn seit Juli 2009 aktiv und regelmässig gelebt.
Bei regelmässigen Kontakten jeden Donnerstagnachmittag und jedes zweite Wochen- ende,
welche im Einverständnis mit der Beklagten oft bis zum Montagmorgen (Schulbeginn)
verlängert würden, sowie 4-5 Ferienwochen pro Kalenderjahr kön- ne nicht von einer
Entziehung von C._____ von seinem Vater und damit von einer Kindeswohlgefährdung
gesprochen werden (Urk. 1 S. 9). Die Ansicht der Beklagten trifft schon aus diesem Grund
nicht zu, als bereits die Erschwerung der Ferienrechtsausübung mit dem
besuchsberechtigten Eltern- teil als Gefährdung des geistigen Kindeswohls gilt (BSK ZGB
I-Breitschmid, Art. 307 N 18). Dabei ist die Frage eines allfälligen Verschuldens nicht
relevant. Nicht von Belang ist auch, ob die Vater-Sohn-Beziehung grundsätzlich gelebt
wird. C._____ und der Kläger haben ein besonderes Interesse und schützenswer- tes Recht
darauf, auch und gerade in den Ferien, während denen längere Zeit in- tensiv
zusammengelebt wird, den Kontakt miteinander möglichst konfliktfrei zu pflegen. Objektiv
hat somit die Vorinstanz zu Recht eine Kindeswohlgefährdung bejaht. Zudem litt C._____
auch subjektiv stark darunter. So bedauerte C._____ sehr, dass er mit seinem Vater nicht die
Sommerferien in Schweden verbringen durfte und erwähnte dies gegenüber der
Kindesvertreterin an den Gesprächen vom 16. Dezember 2014 und 15. Januar 2015 (Urk. 9
S. 7., S. 5; Urk. 5/383 S. 2 f.; Prot. VI S. 124 f.). Die Frage des rechtzeitigen Ferienantritts
beschäftigte ihn so stark, dass er die pragmatische Lösung vorschlug, wonach er zuerst mit
dem Va- ter Ferien verbringen solle und erst dann mit der Mutter. An der Kinderanhörung
vom 23. März 2015 und damit acht Monate später gab das 10-jährige Kind zu

- 12 - Protokoll, es habe ihn traurig gemacht, dass er nicht in Schweden habe sein kön- nen.
Es habe ihn schon ein bisschen geärgert, dass er zu spät von D._____ zu- rückgekehrt sei.
Er habe seinen Vater sehen wollen. Er denke nicht, dass ihn sein Vater jemals zu spät aus
den Ferien zurückbringen würde, so dass er deshalb zu spät mit seiner Mutter in die Ferien
gehen könne. Seine Mutter habe ihn schon mehrfach zu spät aus den Ferien zurückgebracht
(Urk. 5/426 S. 6). Vorliegend fällt zusätzlich ins Gewicht, dass die Parteien aktenkundig
stark zerstritten sind (Urk. 5/1-458). Insbesondere erforderte die Sicherstellung des
Kontaktrechts von C._____ mit dem Kläger ein wiederholtes behördliches Eingrei- fen von
Seiten der Vorinstanz, der Vormundschaftsbehörde E._____ und des Be- zirksrats (Urk. 2
S. 9 ff.; Urk. 5/84/31; Urk. 5/84/36; Urk. 5/6/11; Urk. 5/4/34; Urk. 5/84/53). Auch musste
ein Besuchsbeistand (Urk. 5/84/23) und eine Kindes- vertreterin bestellt werden. Gerade in
solchen vom Elternzwist belasteten Famili- enkonstellationen ist im Interesse des Kindes
die exakte Beachtung und Einhal- tung des Besuchs- und Ferienrechts von grosser
Bedeutung. Es gilt zu verhin- dern, dass laufend neue Konflikte, Unsicherheiten und
unnötige Streitigkeiten die Kontakte überschatten und deren Qualität mindern. Es besteht
somit ein sehr grosses Interesse an der korrekten, regelmässigen und reibungslosen
Durchfüh- rung des Besuchs- und Ferienrechts (vgl. OGer ZH LE140025 vom 25. August
2014, S. 11, E. 4.3.).

E. 3.2
Die Beklagte kritisiert in diesem Zusammenhang, die Vorinstanz habe ausser Acht
gelassen, dass sich der Kläger in der Vergangenheit ebenso nicht an die Vereinbarung
betreffend persönlichen Verkehr gehalten habe (Urk. 1 S. 10 ff. mit Hinweis auf Urk. 5/83,
insb. S. 20; Urk. 5/84/23-39; Reise des Klägers mit C._____ nach Ägypten 2013 [Urk.



5/382/18-19]). Die Kritik der Beklagten ist nicht zielführend, da die Frage, ob dem Kläger
ein Fehlverhalten vorzuwerfen sei, nicht Verfahrensgegenstand war. Die Vorinstanz hatte
nur die beantragten Kindes- schutzmassnahmen zu beurteilen. Die Beklagte wirft der
Vorinstanz zudem vor, dass sie ihre Argumente unge- rechtfertigterweise für
unglaubwürdiger als jene des Klägers gehalten habe (Urk. 1 S. 7, S. 11). Dieser Einwand
geht ins Leere, da im Zusammenhang mit

- 13 - dem Ausfall der Sommerferien 2014 die Glaubwürdigkeit der Argumente der Par-
teien insofern irrelevant ist, als dass die Ferien unbestrittenermassen vollständig ausgefallen
sind. Die Vorinstanz wollte verhindern, dass C._____ zukünftig wiede- rum keine
(Sommer-)Ferien mit dem Kläger verbringen könne. Damit kann auch offen bleiben, ob
tatsächlich ein familiärer Notfall bzw. reiseverhindernde Rücken- schmerzen vorhanden
gewesen waren.

E. 4
Zu prüfen bleibt, ob die von der Vorinstanz angeordneten Weisungen not- wendig, geeignet
und verhältnismässig waren, um zukünftig die Einhaltung des Besuchs- und Ferienrechts zu
gewährleisten.

E. 4.1
Bei der Anordnung der geeigneten Kindesschutzmassnahme kommt dem Sachgericht ein
weites Ermessen zu (Art. 4 ZGB; BGer 5A_656/2010 vom 13. Januar 2011, E. 3). Dabei ist
zu beachten, dass sich die Kammer in Fortfüh- rung der ständigen Praxis zum kantonalen
Prozessrecht bei der Angemessen- heitskontrolle eine gewisse Zurückhaltung auferlegt (vgl.
u.a. Blickenstorfer, DIK- E-Komm-ZPO, Art. 310 N 5). Trotz freier Prüfungsbefugnis ist
die Rechtsmittel- behörde nicht gehalten, ihr Ermessen an die Stelle desjenigen der
Erstinstanz zu setzen. Die Berufungsinstanz hat sich darauf zu beschränken, in
Ermessensent- scheide nur einzugreifen, wenn dazu hinreichender Anlass besteht. Diese
Auffas- sung überzeugt auch unter geltender Zivilprozessordnung und fand Bestätigung
durch das Bundesgericht (BGer 5A_265/2012 vom 30. Mai 2012, E. 4.3.2.; OGer ZH
LY140007 vom 28. Juli 2014, E. III. 3.1.; vgl. zum Ganzen: Seiler, Die Beru- fung nach
ZPO, N 469 ff.).

E. 4.2
Zur Notwendigkeit einer Kindesschutzmassnahme hat die Vorinstanz zu Recht festgehalten,
dass alleine der Vorfall im Sommer 2014 ausreiche, um eine Kindeswohlgefährdung
anzunehmen. Die Parteien seien in der aktuellen, bereits seit der Trennung bestehenden
Konfliktsituation nicht in der Lage, von sich aus eine einvernehmliche Lösung zu finden
und Abhilfe zu schaffen. Aufgrund des bisher Geschehenen sei zudem für die Zukunft nicht
auszuschliessen, dass auch künftige Konflikte betreffend das Ferienrecht des Klägers
stattfinden könnten, namentlich im Zusammenhang mit Reisen der Beklagten mit C._____
nach
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23). Die Anordnung einer Kindesschutzmassnahme setzt kein Verschulden der Eltern
voraus und ist auch nicht Sanktion. Es soll Hilfe geleistet und die Bereit- schaft der
Betroffenen zu freiwilliger Zusammenarbeit gefördert werden (BSK ZGB I-Breitschmid,
Art. 307 N 4). Die Notwendigkeit einer Kindesschutz- massnahme wurde vorliegend zu
Recht bejaht, da die Beklagte die ihr obliegende Pflicht, C._____ rechtzeitig zum



Ferienantritt am 21. Juli 2014 in die Schweiz zu- rückzubringen, nicht wahrgenommen hat.
Ob dies verschuldet war oder nicht, ist ohne Belang.

E. 4.3
Die Weisung erscheint zudem als geeignet, um die vorliegend latent vorhandene
Kindeswohlgefährdung (Ausfallen des Ferienbesuchsrecht) durch ei- ne konkrete
Einzelmassnahme zu beheben. Insbesondere ist sie geeignet, um die Wahrscheinlichkeit zu
verringern, dass die Beklagte kurzfristig und ohne den Klä- ger rechtzeitig zu informieren
mit C._____ nach D._____ reist. Muss ein Ein- verständnis des Klägers für
aussereuropäische Aufenthalte eingeholt werden, wird eine vorgängige Kommunikation
zwischen den Parteien stattfinden, und es können vernünftige Varianten eines Vorgehens
bei Verhinderung einer rechtzeiti- gen Rückreise besprochen bzw. Vorkehrungen getroffen
werden. Dies erscheint umso angebrachter, als dass die Beklagte beispielsweise ihre Reise
mit C._____ nach D._____ vom 24. April 2013 bis zum 11. Mai 2013 dem Kläger erst am
23. April 2013 mitteilte (Urk. 5/180/20). Zudem macht sie geltend, dass ihre Rücken-
schmerzen (tendomyotisches cervicovertebrales Syndrom), worunter sie seit eini- ger Zeit
leide, die Reiseunfähigkeit verursacht hätten (Urk. 1 S. 7; Schreiben Dr. med. I._____ vom
1. März 2013 [Urk. 5/144A/7]). Das Risiko einer erneuten ver- späteten Rückreise ist daher
voraussehbar, zumal sie selber eine strapaziöse Reisedauer von Zürich nach D._____ von
32 Stunden angab (Urk. 5/381, S. 8). Im Weiteren reiste die Beklagte nicht für Ferien nach
D._____, sondern weil ihre über achtzigjährige Mutter erneut ernsthaft erkrankt sei. Gerade
in diesem Fall muss sie mit einer Verschlechterung deren Gesundheitszustandes, eventuell
so- gar mit einem Todesfall rechnen, der eine rechtzeitige Rückreise unter Um-
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treuung von C._____ sichergestellt werden, damit die Beklagte für familiäre Not- fälle ohne
das Kind nach D._____ zu ihren Verwandten reisen kann. Zwar macht die Beklagte in
diesem Zusammenhang geltend, der Kläger habe ihr anlässlich der Anhörung bei der KESB
Horgen am 20. März 2014 mitgeteilt, dass er nicht bereit sei, C._____ zusätzlich zu
betreuen (Urk. 1 S. 8 mit Hinweis auf Urk. 5/382/9-12). Diese Behauptung kann aufgrund
der Akten nicht nachvollzogen werden. Im Anhörungsprotokoll vom 29. März 2014 wurde
beiden Parteien erklärt, dass in Notfällen das Kind nicht einfach nicht abgeholt resp. beim
anderen Eltern- teil belassen werden könne, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart
worden sei (Urk. 12/5 S. 2). Daraus kann entgegen der Ansicht der Beklagten nur geschlos-
sen werden, dass sie im Einzelfall für eine zusätzliche Betreuung den Kläger an- fragen
muss.

E. 4.4
Schliesslich ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten; im konkreten Fall ist
die mildeste erfolgsversprechende Massnahme anzuordnen (BSK ZGB I-Breitschmid, Art.
307 N 8 m.w.H.). Diese Voraussetzung ist einerseits gewahrt, da nur aussereuropäische
Reisen tangiert sind. Solche sind zudem nicht untersagt, sondern werden lediglich von der
Zustimmung des Klägers abhängig gemacht. Andererseits gelten die angeordneten
vorsorglichen Massnahmen nur für eine sehr beschränkte Dauer, nämlich bis zum
Abschluss des hängigen Schei- dungsverfahrens. Zwar wendet die Beklagte ein, dass selbst
die Vorinstanz an der Ver- handlung vom 4. September 2014 ausgeführt habe, dass dieser
Fall mit dem Scheidungsurteil nicht erledigt sei, sondern bei dem vorhandenen
Konfliktpotential von einer oder beiden Parteien ans Obergericht und anschliessend an das



Bun- desgericht weitergezogen werde. Bei einem noch Jahre dauernden Prozess sei jedoch
von einer Entwurzelung von C._____ von seiner Familie in D._____ aus- zugehen. Sie gehe
im Unterschied zur Vorinstanz davon aus, dass der Kläger sein Einverständnis für Reisen
mit C._____ zu seiner Grossmutter mütterlicher- seits nicht erteilen werde (Urk. 1 S. 14).
Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Das Massnahmeverfahren dient dazu, eine
vorläufige Friedensordnung

- 16 - herzustellen. Die Regelung soll nur während einer begrenzten Dauer gelten. Not- falls
steht den Parteien das Abänderungsverfahren zur Verfügung. Damit besteht im
Hauptverfahren – und, sollte dies tatsächlich nötig sein, sogar im Rahmen ei- nes
Abänderungsantrages betreffend die vorsorglichen Massnahmen – die Mög- lichkeit,
allfällige ungünstige Entwicklungen, sollten solche denn auch wirklich und in qualifizierter
Form auftreten, zu korrigieren. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn der Kläger
unberechtigterweise sein Einverständnis für die Reise verwei- gern würde. Irgendwelche
Anhaltspunkte oder Gründe dafür werden weder von der Beklagten genannt (Urk. 1 S. 14),
noch ergeben sich solche aus den Akten. Auch die Kindesvertreterin geht nicht davon aus,
dass der Kläger seine Zustim- mung verweigern werde, solange seine eigenen Ferien- und
Kontaktrechte mit C._____ nicht oder nicht ungewöhnlich tangiert würden (Urk. 9 S. 7).

E. 5
Die Beklagte rügt schliesslich, die Weisungen und Ermahnung an sie ge- mäss
Dispositiv-Ziffern 2 und 3, verbunden mit der Strafandrohung gemäss Dis- positiv-Ziffer 4,
seien nach dem vorstehend Gesagten weder notwendig, erforder- lich noch verhältnismässig
(Urk. 1 S. 15).

E. 5.1
Die Weisungen und Ermahnung gemäss Dispositiv-Ziffern 2 und 3 sind die logische Folge
aus der zu Recht angenommenen Kindeswohlgefährdung im Sommer 2014. Sie dienen
dazu, den verbindlichen Charakter zu betonen und ihnen mehr Gewicht zu verleihen. Sie
führen der Beklagten vor Augen, dass es ih- re Sache ist, aktiv das Stattfinden des Besuchs-
und Ferienrechts des Klägers zu fördern (Wohlverhaltensklausel). Insbesondere ist es eine
Selbstverständlichkeit, bei eigenen Reisen mit C._____ sicherzustellen, dass er trotz ihrer
eigenen Rei- seunfähigkeit rechtzeitig zurückkehrt, indem sie zum Beispiel einen
Reisebegleiter für die Rückreise von C._____ organisiert und finanziert. Dass die Beklagte
sich ihrer aktiven Förderungspflicht bislang nicht genügend bewusst war, zeigt etwa der
Vorfall, wonach sie im Frühling 2013, als sie in D._____ aufgrund eines gel- tend
gemachten familiären Notfalls weilte, den Kläger aufforderte, zur Wahrung seines
Besuchsrechts C._____ in D._____ (J._____ [Stadt in D._____]) abzuho- len ("Could you
come and collect C._____?") (Urk. 12/3). Damit sind die Weisun-
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rinstanz gedeckt.

E. 5.2
In Dispositiv-Ziffer 4 wurde die Beklagte unter Androhung der Ungehor- samsstrafe nach
Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse) zur Einhaltung der obigen Weisungen verpflichtet.
Grundsätzlich dürfen sämtliche behördliche Verfügungen mit einer entsprechenden
Strafandrohung versehen werden (BSK StGB II- Riedo/Boner, Art. 292 N 86 f.). Die
Strafandrohung soll den verbindlichen Charak- ter der Weisungen unterstreichen (BSK



ZGB I-Breitschmid, Art. 307 N 22). Somit ist das Vorgehen der Vorinstanz auch betreffend
die Strafandrohung nicht zu be- anstanden. Zusammenfassend erweist sich die Berufung im
Hauptantrag als un- begründet und ist daher abzuweisen.

E. 6
Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt.
Sie werden mit dem Kostenvorschuss der Beklagten ver- rechnet, sind dieser aber vom
Kläger in der Höhe von Fr.1'462.– zu erset- zen. Im Mehrbetrag stellt die Obergerichtskasse
dem Kläger Rechnung.
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E. 6.1
Dass es bei Reisen in Europa jemals zu irgendwelchen Schwierigkeiten gekommen sei,
wird selbst von der Beklagten nicht behauptet (dies im Gegensatz zur im Jahr 2013
geplanten Ägyptenreise des Klägers, Urk. 1 S. 10 f.). Es ist da- her nicht einleuchtend,
weshalb für Reisen innerhalb Europas eine Zustimmung des anderen Elternteils einzuholen
wäre. Die strittige Kindesschutzmassnahme soll nur das Risiko verhindern oder zumindest
vermindern, dass C._____ nicht rechtzeitig die Ferien mit dem Kläger antreten kann.
Innerhalb von Europa ist eine Rückreise wesentlich leichter zu organisieren. Notfalls
könnte der bereits 10- jährige C._____ alleine in die Schweiz zurückreisen. Vom
Zustimmungserforder- nis für Europareisen ist daher abzusehen.

E. 6.2
Zwar befürchtete die Vorinstanz übereinstimmend mit der Kindes- vertreterin, dass bei
einer Gleichbehandlung der Parteien – das heisst, beide Par- tei müssten für Reisen
ausserhalb Europas ihr gegenseitiges Einverständnis ge-
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Prot. VI S. 146 f.; Urk. 9 S. 8). Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Dass die Beklagte
im Zusammenhang mit einer geplanten Ägyptenreise des Klä- gers mit C._____ im
September/Oktober 2013 beunruhigt war (Urk. 5/381 S. 10; Urk. 1 S. 10 f.), ist
nachvollziehbar. Dass die Beklagte sonstige Reisen ausser- halb Europas bisher verhindern
wollte, wird nicht vorgebracht. Es kann daher der Beklagten genauso wie dem Kläger
zugetraut werden, mit dieser Verantwortung umzugehen. Diese Auffassung teilt denn auch
der Kläger. Es spricht somit nichts dagegen, Reisen ausserhalb Europas beidseits von der
Zustimmung des anderen Partners abhängig zu machen.

E. 6.3
Die von der Beklagten beantragte mindestens dreimonatige Ankündi- gungsfrist per
Einschreiben erscheint angemessen, zumal auch der Kläger seine Ferien jeweils drei
Monate im Voraus mitteilen muss. Sinnvoll ist der Antrag des Klägers, wonach die Parteien
eine allfällige Verweigerung ihres Einverständnisses schriftlich zu begründen haben.

E. 6.4
Da aus Sicht des Kindeswohls nichts dagegen spricht, ist zusammen- fassend folgende
Ergänzung der vorinstanzlichen angefochtenen Regelung des Besuchs- und Ferienrechts
gemäss Dispositiv-Ziffer 1 vorzunehmen: Beiden Par- teien ist im Sinne von Art. 307 Abs.
3 ZGB die Weisung zu erteilen, für die weitere Dauer des Verfahrens den Sohn C._____
nicht ohne schriftliches Einverständnis der anderen Partei an einen Ort ausserhalb Europas



mitzunehmen. Das schriftli- che Einverständnis der jeweils anderen Partei ist mindestens
drei Monate im Vo- raus vor der geplanten Reise per Einschreiben einzuholen. Die Parteien
sind wei- ter anzuweisen, eine allfällige Verweigerung des Einverständnisses schriftlich zu
begründen. III. Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 12
Abs. 1 und 2 GebV OG i.V.m. §§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 und 8 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 5'500.–
festzusetzen. Die Kosten der Kindesvertretung zählen zu den Ge-
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(Kriech, DIKE ZPO-Komm., Art. 238 N 8). Als Teil der Prozesskosten sind sie der
kostenpflichtigen Partei zu überbinden, aber gemäss kantonalem Tarif festzuset- zen und
aus der Gerichtskasse auszubezahlen (vgl. Urwyler, DIKE ZPO-Komm., Art. 95 N 15). Die
Honorarnote der Kindesvertreterin wurde den Parteien zur fa- kultativen Stellungnahme
zugestellt (Urk. 16). Der Kläger stellte die Prüfung der Angemessenheit der erkennenden
Kammer anheim (Urk. 17), die Beklagte liess sich nicht vernehmen. Das beantragte
Honorar von Fr. 2'375.– (Urk. 15) erscheint aufgrund des Zeitaufwandes sowie der
gegebenen Verantwortung als ange- messen. Die Barauslagen von Fr. 10.60 sind zusätzlich
zu entschädigen und es ist ein Mehrwertsteuerzuschlag vorzunehmen. Entsprechend ist die
Ent- schädigung der Kindesvertreterin auf total Fr. 2'576.– festzusetzen. Gemäss ständiger
Praxis des Obergerichts sind die Kosten des Verfahrens mit Bezug auf Kinderbelange –
unabhängig vom Ausgang – den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und die
Parteientschädigungen wettzuschlagen, wenn die Parteien unter dem Gesichtspunkt des
Kindesinteresses gute Gründe zur Antrag- stellung hatten (OGer ZH LE110067 vom 13.
April 2012 E. II/8; ZR 84 Nr. 41). Dies war vorliegend der Fall. Es rechtfertigt sich daher
eine hälftige Kostenauftei- lung und ein Wettschlagen der Parteientschädigungen. Es wird
beschlossen: 1. Es wird vorgemerkt, dass die Dispositiv-Ziffern 5-7 des Urteils des Einzel-
gerichts im ordentlichen Verfahren am Bezirksgericht Horgen vom 24. Februar 2015
rechtskräftig sind. 2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Erkenntnis. Es wird
erkannt: 1. Dispositiv-Ziffer 1 des Urteils des Einzelgerichts im ordentlichen Verfahren am
Bezirksgericht Horgen vom 24. Februar 2015 (Geschäfts-Nr. FE110209-

- 20 - F) wird aufgehoben und es wird in Ergänzung der bisherigen Regelung des Besuchs-
und Ferienrechts beiden Parteien im Sinne von Art. 307 Abs. 3 ZGB die Weisung erteilt,
den Sohn C._____ für die Dauer des Verfahrens ohne schriftliches Einverständnis der
anderen Partei nicht an einen Ort aus- serhalb Europas mitzunehmen. Das schriftliche
Einverständnis der jeweils anderen Partei ist mindestens drei Monate im Voraus vor der
geplanten Rei- se per Einschreiben einzuholen. Die Parteien werden weiter angewiesen,
eine allfällige Verweigerung des Einverständnisses schriftlich zu begründen. 2. Der
Beklagten wird i.S.v. Art. 307 Abs. 3 ZGB die Weisung erteilt, den Sohn C._____ im
Hinblick auf das Besuchs- und Ferienrecht des Klägers gemäss der geltenden Besuchs- und
Ferienrechtsregelung jeweils rechtzeitig und am vereinbarten bzw. üblichen Ort für die
Übergabe bereit zu halten bzw. ent- sprechend vorzubereiten, so dass das Besuchsrecht des
Klägers zeitgerecht stattfinden kann. 3. Der Beklagten wird i.S.v. Art. 307 Abs. 3 ZGB die
Weisung erteilt und sie wird ermahnt, jegliches Verhalten zu unterlassen, welches das
rechtzeitige Stattfinden des Besuchs- und Ferienrechts des Klägers in irgendeiner Weise
gefährden oder verunmöglichen kann. 4. Die Parteien werden unter Androhung der
Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse) zur Einhaltung der
Urteilsdispositiv-Ziffern 1–3 verpflichtet. 5. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird
auf Fr. 5'500.– festgesetzt. Die Kosten der Kindesvertretung betragen Fr. 2'576.–.



E. 7
Rechtsanwältin lic. iur. Y._____ wird für ihre Bemühungen und Barauslagen als
Kindesvertreterin im Berufungsverfahren mit Fr. 2'576.– aus der Ge- richtskasse
entschädigt.

E. 8
Für das Berufungsverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen.

E. 9
Schriftliche Mitteilung, je gegen Empfangsschein – an die Parteien, – an die
Kindesvertreterin, – an die Vorinstanz unter Rücksendung der vorinstanzlichen Akten, – an
die Beiständin des Kindes, H._____, … [Adresse], – an die KESB Horgen, – hinsichtlich
Dispositiv-Ziffer 7 des Urteils nach Eintritt der Rechtskraft an die Obergerichtskasse.

E. 10
Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der
Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.
Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff.
(Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in
Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein
Entscheid über vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 98 BGG. Es handelt sich um
eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit. Die Beschwerde an das Bundesgericht hat
keine aufschiebende Wirkung. Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG.
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